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maßnahmen vom 5. bis 7. Juli 1995 nach Genf einberufen hat, 
sowie davon, daß auf der Überprüfungskonferenz beträchtliche 
Beiträge zu dem Freiwilligen Treuhandfonds für Unterstützung 
bei der Minenräumung angekündigt worden sind, 

erfreut über die einzelstaatlichen Maßnahmen, die die 
Mitgliedstaaten im Hinblick auf den Transfer, die Herstellung 
beziehungsweise den Abbau von bestehenden Lagern von 
Schützenabwehrminen getroffen haben, 

in dem Wunsche, die internationale Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet des Verbots oder der Beschränkung des Einsatzes 
bestimmter konventioneller Waffen zu verstärken, insbesonde
re im Hinblick anf die Beseitigung von Minenfeldern, Minen 
und Sprengfallen, 

in dieser Hinsicht unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48n 
vom 19. Oktober 1993 und 49/215 vom 23. Dezember 1994 
über Hilfe bei der Minenräumung, 

1. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs 73; 

2. vermerkt mit Genugtuung, daß weitere Staaten das am 
10. April 1981 in New York zur Unterzeichnung aufgelegte 
Übereinkommen über das Verbot oder die Beschränkung des 
Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen, die übermäßige 
Verletzungen verursachen oder unterschiedslos wirken 
können, ratifiziert oder angenommen haben beziehungsweise 
ihm beigetreten sind; 

3. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, soweit nicht 
bereits geschehen, alles zu tun, um möglichst bald Vertrags
partei des Übereinkommens und seiner dazugehörigen Proto
kolle zu werden, sowie alle Nachfolgestaaten, geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen, damit schließlich alle Staaten 
Vertragsparteien dieser Rechtsinstrumente werden; 

4. fordert den Generalsekretär der Vereinten Nationen in 
seiner Eigenschaft als Verwahrer des Übereinkommens und 
der dazugehörigen Protokolle auf, die Generalversammlung 
auch weiterhin regelmäßig über Beitritte zu dem Überein
kommen und den Protokollen zu unterrichten; 

5. nimmt Kenntnis von dem Zwischenbericht der vom 
25. September bis 13. Oktober 1995 in Wien abgehaltenen 
Konferenz der Vertragsstaaten zur Überprüfung des Überein
kommens über das Verbot oder die Beschränkung des Ein
satzes bestimmter konventioneller Waffen, die übermäßige 
Verletzungen verursachen oder unterschiedslos wirken 
können74

; 

6. empfiehlt das Protokoll über Laserblendwaffen 
(Protokoll IV)" allen Staaten zur Beachtung, damit diesem 
Rechtsinstrument rasch möglichst viele Staaten beitreten; 

7. fordert die Vertragsstaaten auf, sich verstärkt um den 
Abschluß der Verhandlungen zur Konsolidierung des Proto
kolls II zu bemühen; 

" A/50/326. 
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8. nimmt außerdem Kenntnis von dem Beschluß der 
Überprüfungskonferenz, ihre Arbeit auf den vom 15. bis 
19. Januar und vom 22. April bis 3. Mai 1996 in Genf statt
findenden wiederaufgenommenen Tagungen fortzusetzen; 

9. ersucht den Generalsekretär, der Überprüfungs
konferenz auch weiterhin die erforderliche Unterstützung 
zukommen zu lassen; 

10. fordert die Staaten erneut auf, möglichst zahlreich an 
der Überprüfungskonferenz teilzunehmen; 

11. beschließt, den Punkt "Übereinkommen über das 
Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter 
konventioneller Waffen, die übermäßige Verletzungen 
verursachen oder unterschiedslos wirken können" in die 
vorläufige Tagesordnung ihrer einundfünfzigsten Tagung 
aufzunehmen. 
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50ns. Festigung von Sicherheit und Znsammenarbeit in 
der Mittelmeer-Region 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf "ihre früheren Resolutionen zu diesem 
Thema, namentlich Resolution 49/81 vom 15. Dezember 1994, 

erneut erklärend, daß die Festigung und Förderung des 
Friedens, der Sicherheit und der Zusammenarbeit in der 
Mittelmeer-Region in erster Linie Sache der Mittelmeerländer 
ist, 

eingedenk aller früheren Erklärungen und Verpflichtungen 
sowie aller Initiativen, die von den Anrainerstaaten bei den 
jüngsten Gipfeltreffen, Ministertreffen und verschiedenen 
Begegnungen betreffend die Frage der Mittelmeer-Region 
ergriffen worden sind, 

in Anbetracht der bisherigen Bemühungen der Mittel
meerländer und ihrer Entschlosseuheit, den Prozeß des Dialogs 
und der Konsultationen zu intensivieren, mit dem Ziel, die in 
der Mittelmeer-Region bestehenden Probleme zu lösen und die 
Ursachen von Spannungen und die sich daraus ergebende 
Bedrohung des Friedens und der Sicherheit zu beseitigen, 

sowie in Anbetracht dessen, daß die Sicherheit im MitteI
meerraum unteilbar ist und daß eine bessere Zusammenarbeit 
zwischen den Mittelmeerländern, die auf die Förderung der 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung aller Völker der 
Region gerichtet ist, wesentlich zu Stabilität, Frieden und 
Sicherheit in der Region beitragen wird, 

ferner in Anbetracht dessen, daß die positiven Entwick
lungen in der ganzen Welt, insbesondere in Europa, im 
Maghreb und im Nahen Osten, die Aussichten auf eine engere, 
alle Bereiche umfassende Zusammenarbeit zwischen den 
europäischen Ländern und den Mittelmeerländern verbessern 
können, 
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mit Genugtuung über die positiven Entwicklungen im 
Nahost-Friedensprozeß, die zur Herbeifübrung eines umfas
senden, gerechten und dauerhaften Friedens in der Region und 
deshalb zur Förderung von vertrauenbildenden Maßnahmen 
und zu einem Verhältnis der guten Nachbarschaft zwischen 
den Ländern dieses Raumes führen werden, 

ihrer Genugtuung Ausdruck verleihend über die zunehmen
de Einsicht in die Notwendigkeit gemeinsamer Anstrengungen 
aller Mittelmeerländer zur Festigung der wirtschaftlichen, 
sozialen, kulturellen und ökologischen Zusammenarbeit in der 
Region, 

erneut erklärend, daß alle Staaten gehalten sind, zur 
Stabilität und Prosperität der Mittelmeer-Region beizutragen, 
und daß sie sich verpflichtet haben, die Ziele und Grundsätze 
der Charta der Vereinten Nationen sowie die Bestimmungen 
der Erklärung über völkerrechtliche Grundsätze für freund
schaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den 
Staaten im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen" 
zu achten, 

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die anbaltende 
Spannung und die Fortdauer der militärischen Aktivitäten in 
Teilen des Mittelmeerraums, die die Bemühungen um die 
Festigung von Sicherheit und Zusammenarbeit in der Region 
behindern, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekrews 
zu diesem Punkf6

, 

1. erklärt erneut, daß die Sicherheit im Mittelmeerraum 
eng mit der europäischen Sicherheit sowie mit dem Welt
frieden und der internationalen Sicherheit verknüpft ist; 

2. bringt ihre Genugtuung zum Ausdruck über die von 
den Mittelmeerländern auch weiterhin unternommenen 
Bemühungen, aktiv zur Beseitigung aller Spannungsursachen 
in der Region sowie zur Förderung gerechter und dauerhafter, 
mit friedlichen Mitteln herbeigeführter Lösungen der in der 
Region fortbestehenden Probleme beizutragen und somit den 
Abzug fremder Besatzungstruppen sicherzustellen und die 
Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Unversehrtheit 
aller Mittelmeerländer und das Recht der Völker auf Selbst
bestimmung zu achten, und fordert deshalb die uneinge
schränkte Einhaltung der Grundsätze der Nichteinmischung, 
der Nichtintervention, der Nichtanwendung und Nichtan
drohung von Gewalt und der Unzulässigkeit des gewaltsamen 
Gebietserwerbs im Einklang mit der Charta und den ein
schlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen; 

3. würdigt die Anstrengungen, die die Mittelmeerländer 
unternehmen, um im Geiste der multilateralen Zusammen
arbeit ihren gemeinsamen Herausforderungen mit umfassenden 
und koordinierten Antworten zu begegnen, mit dem all
gemeinen Ziel, das Mittelmeerbecken in ein Gebiet des 
Dialogs, des Austausches und der Zusammenarbeit zu verwan-
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deIn und so den Frieden, die Stabilität und die Prosperität zu 
garantieren; 

4. erkennt an, daß die Beseitigung der Unterschiede im 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungsstand sowie 
anderer Hindernisse im Mittelmeerraum zur Festigung des 
Friedens, der Sicherheit und der Zusammenarbeit zwischen 
den Mittelmeerländern im Rahmen der bestehenden Foren 
beitragen wird; 

5. fordert alle Staaten in der Mittelmeer-Region auf, 
soweit noch nicht geschehen, alle multilateral ausgehandelten 
Rechtslnstrnmente auf dem Gebiet der Ablüstung einzuhalten 
und so die notwendigen Voraussetzungen für die Festigung des 
Friedens und der Zusammenarbeit in der Region zu schaffen; 

6. ermutigt alle Staaten der Region, die notwendigen 
Voraussetzungen für die Verstärkung vertrauenbildender' 
Maßnahmen untereinander zu schaffen, indem sie echte 
Offenheit und Transparenz in allen militärischen Angelegen
heiten fördern, unter anderem durch die Teilnahme an dem 
System der Vereinten Nationen für die standardisierte Bericht
erstattung über Militärausgaben sowie durch die Bereitstellung 
korrekter Daten und Informationen an das Register der 
Vereinten Nationen für konventionelle Waffen; 

7. ermutigt die Mittelmeerländer, ihre Zusammenarbeit 
bei der Bekämpfung des Terrorismus, der eine ernste Be
drohung für den Frieden, die Sicherheit und die Stabilität in 
der Region und somit für die Verbesserung der derzeitigen 
politischen, wirtschaftlichen und sozialen Situation darstellt, 
weiter zu verstärken; 

8. bittet alle Staaten der Region, dw-ch verschiedene 
Formen der Zusammenarbeit den Problemen und Bedrohungen 
zu begegnen, mit denen die Region konfrontiert ist, so auch 
dem Terrorismus, der internationalen Kriminalität und dem 
unerlaubten Waffentransfer sowie der unerlaubten Gewinnung 
von Drogen, ihrem unerlaubten Konsum und dem unerlaubten 
Verkehr damit, und welche die freundschaftlichen B'eziehun
gen zwischen den Staaten gefährden, den Ausbau der interna
tionalen Zusammenarbeit behindern und zur Negierung der 
Menschenrechte, der Grundfreiheiten und der demokratischen 
Grundlagen einer pluralistischen Gesellschaft führen; 

9. befürwortet die unter den Mittelmeerländern nach wie 
vor gegebene breite Unterstützung für die Einberufung einer 
Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit im Mittel
meerraum sowie die laufenden regionalen Konsultationen zur 
Schaffung der geeigneten Voraussetzungen für ihre·· Ein
berufung; 

10. ersucht den Generalsekrew, einen Bericht über Mittel 
zur Festigung von Sicherheit und Zusammenarbeit in der 
Mittelmeer-Region vorzulegen; 

11. beschließt, den Punkt "Festigung von Sicherheit und 
Zusammenarbeit in der Mittelmeer-Region" in die vorläufige 
Tagesordnung ihrer einundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

90. Plenarsitzung 
12. Dezember 1995 




